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Nr. 285

Mit Dekret vom 25. März 2010 hat die Kongregation für
das Katholische Bildungswesen „Normen zur Erteilung
des Nihil obstat bei der Berufung von Professoren der
Katholischen Theologie an den staatlichen Universitäten
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ (= Nihil
obstat-Normen) für fünf Jahre ad experimentum in Kraft
gesetzt.

Kongregation für das Katholische Bildungs-
wesen – Nihil obstat-Normen

NORMEN zur Erteilung des Nihil obstat bei der Berufung
von Professoren1 der Katholischen Theologie an den staat-
lichen Universitäten im Bereich der Deutschen Bischofs-
konferenz

I. Sinn und Konzeption des Nihil obstat

1. Die Lehre der Theologie nimmt in eigener Weise
an der amtlichen Verkündigung der katholischen
Glaubenslehre gemäß c. 747 Codex Iuris Canonici
(CIC 1983) teil und bedarf insofern einer Beauf-
tragung durch die zuständige kirchliche Autorität
(vgl. cc. 812, 818 CIC 1983; Art. 27 § 1 Apostoli-
sche Konstitution Sapientia christiana vom 15. April
1979 – SapChrist). Diese Beauftragung einer Per-
son erfolgt weltkirchlich durch das Mandatum bzw.
die Missio Canonica (c. 812 CIC 1983; Art. 27
SapChrist).

In Deutschland wird bei der Berufung von Professo-
ren der Katholischen Theologie an den staatlichen
Universitäten2 das auch konkordatär geregelte Nihil
obstat erteilt. Das Nihil obstat ist die Erklärung der

zuständigen kirchlichen Autorität gegenüber der zu-
ständigen staatlichen Autorität, dass gegen die für eine
Lehrtätigkeit vorgeschlagene Person seitens der Kir-
che keine Einwendungen erhoben werden.

2. Für die Gewährung des Nihil obstat ist die Apostoli-
sche Konstitution Sapientia christiana nach Maßgabe
des „Dekrets über die Katholisch-Theologischen Fa-
kultäten in den staatlichen Universitäten im Bereich
der Deutschen Bischofskonferenz zur ordnungsge-
mäßen Anpassung und Anwendung der Vorschriften
der Apostolischen Konstitution ‚Sapientia christiana‘
und der ihr beigefügten ‚Ordinationes‘“ (Prot.N. 234/
78) vom 1. Januar 1983 (Akkommodationsdekret)
verbindlich.

3. Der Diözesanbischof hat gemäß Akkommodations-
dekret Nr. 1.b generell die Aufgabe, Leben, Tätigkeit
und Einheit der Katholisch-Theologischen Fakultät
zu fördern und deren Verbindung mit der Teilkirche
und der Gesamtkirche zu pflegen.

Bei der Erteilung des Nihil obstat kommt dem Diöze-
sanbischof gemäß Akkommodationsdekret Nr. 1.c,1
die zentrale Rolle zu. Diese Aufgabe steht dem
Diözesanbischof nach dem zweiten Dekret der
Kongregation für das Katholische Bildungswesen
(Prot.N. 234/78/B) vom 1. Januar 1983 auch für
die Professoren an den staatlichen Hochschulen zu,
an denen eine theologische Disziplin3 außerhalb ei-
ner Katholisch-Theologischen Fakultät gelehrt wird.

4. Wegen der Bedeutung der Theologie und ihrer welt-
kirchlichen Dimension hat der Diözesanbischof ge-
mäß Akkommodationsdekret Nr. 7 für die Professoren,
die auf Lebenszeit ernannt werden sollen, vor Er-
teilung seines Nihil obstat die in Art. 27 § 2 der
Apostolischen Konstitution Sapientia christiana vor-
geschriebene Erklärung des Heiligen Stuhles4 gemäß
Art. 19 § 2 SapChrOrd einzuholen. Dies gilt auch für
Juniorprofessoren, die ohne offenes Berufungsver-

Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz
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fahren von der Juniorprofessur auf eine Professur in
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis an derselben
Fakultät berufen werden („Tenure Track“).

5. Damit das gemeinsame Bemühen der Gesamtkirche
und der Teilkirche für die Katholisch-Theologischen
Fakultäten und Hochschuleinrichtungen besser ge-
fördert wird, erlässt die Kongregation für das Ka-
tholische Bildungswesen zur Konkretisierung von
Akkommodationsdekret Nr. 1.c,1; Nr. 5, Nr. 6 und
Nr. 7 vorliegende Normen für die kirchliche Mitwir-
kung bei der Berufung von Professoren der Katho-
lischen Theologie an den staatlichen Universitäten5

im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Die
Normen sollen ein gerechtes und für alle Beteiligten
transparentes Verfahren gewährleisten. Ein Anspruch
auf die Berufung auf eine Professur oder die Erteilung
des Nihil obstat wird dadurch nicht begründet.

II. Voraussetzungen und Modus der Erteilung eines
Nihil obstat

6. Die Professoren und Juniorprofessoren der Katho-
lischen Theologie müssen die Einstellungsvoraus-
setzungen erfüllen, die nach staatlichem Hochschul-
recht für Professoren generell gelten.

7. Darüber hinaus werden von Professoren der Katho-
lischen Theologie – einschließlich der Juniorprofes-
soren – gemäß Akkommodationsdekret Nr. 8 und
Nr. 18 das Studium der Katholischen Theologie im
Umfang des ersten Studienzyklus in allen notwen-
digen Disziplinen mit einem von der kirchlichen
Autorität anerkannten Abschlussexamen, der Besuch
von Lehrveranstaltungen, die der Spezialisierung
dienen, sowie das einschlägige – im Regelfall theo-
logische – kanonische Doktorat gefordert.

Für Juniorprofessoren gelten ferner die „Kirchlichen
Anforderungen an Juniorprofessuren in der Katho-
lischen Theologie“ der Deutschen Bischofskonferenz
vom 25. September 2003.

8. Bei Priestern oder Diakonen bzw. Angehörigen von
Instituten des geweihten Lebens oder Gesellschaften des
apostolischen Lebens ist die schriftliche Zustimmung des
eigenen Ordinarius bzw. höheren Oberen erforderlich.

9. Bei Laien ist gemäß Akkommodationsdekret Nr. 9
der Beschluss der Vollversammlung der Deutschen
Bischofskonferenz vom 21. bis 24. Februar 1972
„Habilitation und Berufung von Nichtpriestern an den
Katholisch-Theologischen Fakultäten und Philoso-
phisch-Theologischen Hochschulen“ zu beachten.
Da die Lehrtätigkeit persönliches Glaubenszeugnis

und aktive Verbindung zum Leben der Kirche voraus-
setzt, wird von Laien ein mindestens einjähriger prak-
tischer Einsatz in der Pastoral verlangt, der vom für
die Fakultät zuständigen Diözesanbischof anerkannt
ist. Bei der Erstberufung eines Laien hat der Diöze-
sanbischof ferner das Gutachten des Dreiergremiums
einzuholen, das von der Deutschen Bischofskonfe-
renz gemäß obigem Beschluss von 1972 eingerichtet
worden ist.

10. Von den Professoren – einschließlich den Junior-
professoren – der Katholischen Theologie wird vor-
bildliches Leben, Echtheit der Lehre und Pflicht-
bewusstsein sowie die volle Gemeinschaft mit dem
authentischen Lehramt der Kirche, insbesondere mit
dem Papst, vorausgesetzt (Art. 26 SapChrist; cc. 750
und 760 CIC 1983).

Nach den Konkordaten und den anderen staats-
kirchenrechtlichen Vereinbarungen bezieht sich das
Nihil obstat sowohl auf die Lehre als auch auf den
Lebenswandel des Kandidaten. Für die Erteilung des
Nihil obstat ist die umfassende Würdigung der Per-
son und des wissenschaftlichen Werkes (Veröffentli-
chungen und Lehrtätigkeit) ausschlaggebend.

Aufgabe der die Berufung vorschlagenden Fakultät
bzw. der Berufungskommission ist es, den Sachverhalt
entsprechend diesen Kriterien sorgfältig zu prüfen und
dafür Sorge zu tragen, dass die Kandidaten den oben
genannten Kriterien vollständig entsprechen.

11. Der Diözesanbischof erteilt sein Nihil obstat unter
Beachtung der Normen der Konkordate und der an-
deren staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen ge-
mäß Akkommodationsdekret Nr. 1.c,1. Dies geschieht
gemäß c. 57 § 1 CIC 1983 im Regelfall innerhalb von
drei Monaten nach Eingang des Antrags.

Bedarf es bei einer Lebenszeitberufung der Erklärung
des Heiligen Stuhles gemäß Akkommodationsdekret
Nr. 7, wird die Frist bis zum Eingang der Erklärung
gehemmt (vgl. Nr. 18 bis 20). Gegebenenfalls wird
der Diözesanbischof der zuständigen staatlichen Au-
torität rechtzeitig vor Ablauf der Frist mitteilen, dass
aufgrund zwingender Umstände (Einholung der Er-
klärung des Heiligen Stuhles, Unvollständigkeit des
Antrags, notwendiges vertieftes Studium der Veröf-
fentlichungen des Kandidaten etc.) die Frist nicht
eingehalten werden kann.

12. Der Diözesanbischof muss auf Grund genauer Prü-
fung zu einem eigenen wertenden Urteil bezüglich
Lehre und Lebenswandel eines Kandidaten gelangen.

Zur Vorbereitung dieses Urteils wird der Diözesan-
bischof in der Regel eigene wissenschaftliche Gut-
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achten zu Veröffentlichungen und Lehrtätigkeit des
Kandidaten einholen. Diese wissenschaftlichen Gut-
achten sollen das Werk des Kandidaten nach den
üblichen Standards umfassend würdigen, und zwar
sowohl hinsichtlich der Qualität und der Relevanz für
die von der betreffenden Person zu vertretende Diszip-
lin als auch hinsichtlich der vollen Übereinstimmung
mit dem kirchlichen Lehramt (vgl. c. 760 CIC 1983).
Zur Vorbereitung seines Urteils wird der Diözesan-
bischof ferner Äußerungen zur religiös-kirchlichen
Praxis aus dem kirchlichen Lebensumfeld des Kan-
didaten sowie ein pfarramtliches Zeugnis einholen.

13. Der Verlauf des Verfahrens zur Erlangung des Nihil
obstat durch den Diözesanbischof kann je nach Sach-
lage variieren:

a) Sind alle Voraussetzungen für die Erteilung des
Nihil obstat erfüllt und handelt es sich nicht um
die erste Lebenszeitberufung, gibt der Diözesan-
bischof gegenüber der zuständigen staatlichen
Autorität die entsprechende Erklärung ab.

Der Diözesanbischof teilt dem Kandidaten die Ent-
scheidung schriftlich mit.

Bei einem späteren Lehrstuhlwechsel hat der Kan-
didat dem dann zuständigen Diözesanbischof der
berufenden Fakultät Datum und Ort der Ertei-
lung des seine bisherige Lehrtätigkeit betreffen-
den Nihil obstat mitzuteilen. Eine Kopie der Er-
klärung ist Teil der Bewerbungsunterlagen.

b) Hat der Diözesanbischof hinsichtlich Lehre oder
Lebenswandel Bedenken, muss er versuchen, diese
auf schriftlichem Wege oder in einem Gespräch
mit dem Kandidaten zu beheben. Zu diesem Ge-
spräch können sowohl der Diözesanbischof als
auch der Kandidat eine Person des Vertrauens hin-
zuziehen.

c) Eine ablehnende Entscheidung ist der zuständigen
staatlichen Autorität unverzüglich durch den Diö-
zesanbischof mitzuteilen. Der Diözesanbischof teilt
gemäß c. 51 CIC 1983 die Ablehnung auch dem
Kandidaten schriftlich mit und versieht die Mit-
teilung mit einer zumindest summarischen Be-
gründung, die die für die Entscheidung wesent-
lichen Punkte nennt. Ferner ist der ablehnenden
Entscheidung eine Rechtsbehelfsbelehrung ent-
sprechend c. 1734 CIC 1983 beizufügen.

14. Um eine Beeinflussung des Verfahrens durch Dritte
bzw. eine Beschädigung des Rufes eines am Verfahren
Beteiligten zu vermeiden, sind sowohl vom Kandi-
daten als auch von den Mitgliedern der die Berufung
vorschlagenden Fakultät bzw. der Berufungskommis-
sion und auch vom Diözesanbischof Vertraulichkeit
zu wahren.

III. Das Nihil obstat unter Mitwirkung des Heiligen
Stuhles

15. Handelt es sich um die erste Berufung eines Kandi-
daten auf Lebenszeit, muss der Diözesanbischof vor
Erteilen seines Nihil obstat die im Akkommodations-
dekret Nr. 7 vorgesehene Erklärung des Heiligen
Stuhles einholen. Der Heilige Stuhl kommt damit
seiner Verpflichtung nach, die weltkirchliche Ein-
heit und die Qualität von Lehre und Forschung in
der Katholischen Theologie zu wahren. Gemäß
der Apostolischen Konstitution Pastor Bonus vom
28. Juni 1988 (insbesondere Art. 114 und 116) ist
die Verantwortung hierfür der Kongregation für das
Katholische Bildungswesen anvertraut. Der Erteilung
der Erklärung des Heiligen Stuhles geht ein inter-
dikasterielles Verfahren voraus.

16. Der Antrag auf Erteilung der Erklärung des Heiligen
Stuhles ist durch den Diözesanbischof an die Kon-
gregation für das Katholische Bildungswesen zu
richten.

Der Diözesanbischof muss in einer eingehenden
Stellungnahme seine eigene begründete Ansicht zu
Lehre und Lebenswandel des Kandidaten darlegen.

Dem Antrag sind in einer ausführlichen Dokumen-
tation über den Kandidaten beizufügen:

– Angaben zu Lebenslauf, Studien, wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen und Lehrtätigkeit
(curriculum vitæ et operum);

– wissenschaftliche Gutachten zu den Veröffentli-
chungen und zur Lehrtätigkeit;

– qualifizierte Stellungnahme zur religiös-kirchli-
chen Praxis;

– bei Priestern, Diakonen oder Angehörigen von In-
stituten des geweihten Lebens oder Gesellschaften
des apostolischen Lebens die schriftliche Zustim-
mung des eigenen Ordinarius bzw. höheren Oberen;

– bei Laien: Gutachten des Dreiergremiums der
Deutschen Bischofskonferenz.

17. Der Antrag ist über den Apostolischen Nuntius an die
Kongregation für das Katholische Bildungswesen zu
richten. Der Apostolische Nuntius fügt eine eigene
Stellungnahme zum Antrag hinzu.

18. Vor Einleitung des interdikasteriellen Verfahrens wird
die Kongregation für das Katholische Bildungswesen
ihrerseits die Sachlage prüfen. Ergeben sich hinsicht-
lich des Kandidaten oder des Verfahrens Anfragen,
wird die Kongregation vor Einleitung des interdi-
kasteriellen Verfahrens entsprechende Klärungen
bzw. Präzisierungen beim Diözesanbischof anfordern.
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Dies geschieht sowohl in Verantwortung gegenüber
der Lehre der Kirche als auch um gegebenenfalls zu
erwartende Nachteile für den Kandidaten zu ver-
meiden.  Die Frist verlängert sich entsprechend.

19. Die Erklärung des Heiligen Stuhles wird gemäß c. 57
§ 1 CIC 1983 im Regelfall innerhalb von drei Monaten
nach Eingang und positiver Vorprüfung des Antrags
bei der Kongregation für das Katholische Bildungs-
wesen erteilt. Ergibt sich nach eingeleitetem Verfahren
die Notwendigkeit weiterführender Klärungen bzw.
Anfragen nach weiteren Dokumenten, wird die Kon-
gregation für das Katholische Bildungswesen diese
beim Diözesanbischof unverzüglich anfordern. In
diesem Falle verlängert sich die Frist entsprechend.
Die Kongregation wird den Diözesanbischof recht-
zeitig vor Ablauf der Frist informieren, falls aufgrund
zwingender Umstände (Unvollständigkeit des An-
trags, notwendiges vertieftes Studium der Veröffent-
lichungen des Kandidaten etc.) diese nicht eingehal-
ten werden kann.

20. Der Verlauf des Verfahrens zur Erlangung der Er-
klärung des Heiligen Stuhles kann je nach Sachlage
variieren:

a) Sind alle Voraussetzungen erfüllt und ist das Er-
gebnis des interdikasteriellen Verfahrens positiv,
erteilt der Heilige Stuhl gegenüber dem Diözesan-
bischof die Erklärung gemäß Akkommodations-
dekret Nr. 7, so dass der Diözesanbischof sein
Nihil obstat gegenüber der staatlichen Stelle er-
klären kann.

b) Zeigt sich im Verlauf der Prüfung die Notwendig-
keit weiterführender Klärungen, bittet die Kongre-
gation für das Katholische Bildungswesen den
Diözesanbischof um ergänzende Informationen,
gegebenenfalls auch um die Überstellung weiterer
Schriften des Kandidaten. Die Frist verlängert sich
entsprechend.

c) Ergeben sich substantielle Bedenken gegen die Er-
teilung des Nihil obstat für einen Kandidaten, teilt
die Kongregation für das Katholische Bildungs-
wesen dem Diözesanbischof gemäß Art. 19 § 2
SapChrOrd die Gründe mit und bittet um Klärung.
Damit besteht für den Diözesanbischof die Mög-
lichkeit, die Bedenken zu prüfen.

Der Diözesanbischof hat den betreffenden Kandi-
daten über die Angelegenheit gemäß Art. 19 § 2
SapChristOrd auf schriftlichem Wege oder in einem
Gespräch zu hören. Zu diesem Gespräch können
sowohl der Diözesanbischof als auch der Kandi-
dat eine Person des Vertrauens hinzuziehen. Über
sein Gespräch berichtet der Diözesanbischof der
Kongregation für das Katholische Bildungswesen,

die auf Grund des Gesprächsergebnisses eine end-
gültige Entscheidung trifft.

d) Besonders in Fällen missverständlicher Aussagen
oder unklarer Positionen in Fragen der Lehre kann
der Kandidat aufgefordert werden, eine Richtig-
stellung mittels eines angemessenen wissenschaft-
lichen Beitrags zu verfassen. Die Aufforderung
dazu wird durch die Kongregation für das Katho-
lische Bildungswesen dem zuständigen Diözesan-
bischof übermittelt. Die angefertigte Richtigstel-
lung ist vor einer Publikation dem Heiligen Stuhl
unter Angabe des beabsichtigten Ortes der Veröf-
fentlichung zur Prüfung vorzulegen. Die Frist ver-
längert sich entsprechend.

e) In offenkundigen Fällen einer gravierenden Abwei-
chung von der Lehre oder den kirchlichen Anfor-
derungen an den Lebenswandel wird der Heilige
Stuhl die Erklärung auch unmittelbar ablehnen.

21. Im gesamten Verfahren zur Erlangung der Erklärung
des Heiligen Stuhles ist Vertraulichkeit zu wahren.

22. Eine ablehnende Entscheidung richtet der Heilige
Stuhl an den Diözesanbischof und versieht sie gemäß
c. 51 CIC 1983 mit einer zumindest summarischen
Begründung, die die für die Entscheidung wesentli-
chen Punkte nennt.

Der Diözesanbischof teilt die ablehnende Entschei-
dung der zuständigen staatlichen Autorität unverzüg-
lich mit.

Der Diözesanbischof teilt gemäß c. 51 CIC 1983 die
Ablehnung einschließlich der summarischen Begrün-
dung auch dem Kandidaten schriftlich mit. Der ab-
lehnenden Entscheidung ist eine Rechtsbehelfsbe-
lehrung gemäß c. 1734 CIC 1983 beizufügen.

IV. Schlussbemerkungen

23. Es ist darauf zu achten, dass Promovenden und Habi-
litanden der Katholischen Theologie frühzeitig und
hinreichend über die Anforderungen für Professoren
der Katholischen Theologie hinsichtlich der Treue
zum kirchlichen Lehramt, über die Einstellungs-
voraussetzungen sowie über Wesen, Inhalt und Be-
dingungen des Verfahrens zur Erlangung des Nihil
obstat informiert werden.

24. Mit der Ablehnung des Nihil obstat ist eine Kandida-
tur im Rahmen eines anderen Berufungsverfahren
nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Voraussetzung
dafür ist jedoch ein den geltenden Kriterien entspre-
chender neuer Sachstand im Hinblick auf die Gründe
der Ablehnung im vorausgehenden Verfahren.
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25. Vorstehende Normen sind sinngemäß auch auf die
Katholisch-Theologischen Fakultäten und Hochschu-
len in kirchlicher Trägerschaft anzuwenden.

Bei der Berufung von Professoren, die an einer Ka-
tholischen Fachhochschule in anwendungsbezogener
Form religionspädagogische bzw. theologische Diszi-
plinen vertreten, ist das Mandat des Diözesanbischofs
gemäß c. 812 CIC 1983, nicht aber die Erklärung des
Heiligen Stuhls gemäß Akkommodationsdekret Nr. 7
erforderlich.

Die Normen gelten für den Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz und treten mit Datum des Dekrets
der Kongregation für das Katholische Bildungswesen
vom 25. März 2010 in Kraft. Sie ersetzen die „Normen
zum Einholen des Nihil obstat, von dem Art. 27 § 2
der Apostolischen Konstitution ‚Sapientia Christiana‘
handelt“ vom 12. Juli 1988 für den Bereich der Deut-
schen Bischofskonferenz.

Würzburg, den 26. April 2010

Erzbischof

Anmerkungen:

1 Männer und Frauen sind gleichberechtigt (c. 208 CIC 1983, Art. 3
Abs. 2 GG). Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesen Normen da-
rauf verzichtet, bei Personenbezeichnungen – soweit nicht Kleriker
gemeint sind – männliche und weibliche Wortformen nebeneinander
zu benutzen.

2 Im Sinne dieses Dekretes gehören hierzu auch die Pädagogischen
Hochschulen in Baden-Württemberg.

3 Die Bezeichnungen des Faches bzw. der einzelnen Professuren sind
unterschiedlich. Neben Katholische Theologie gibt es u. a. auch Katho-
lische Religion oder Religionspädagogik.

4 Art. 19 § 2 der „Verordnungen der Kongregation für das Katholische
Bildungswesen zur richtigen Anwendung der Apostolischen Konsti-
tution Sapientia christiana  vom 29. April 1979" (SapChrOrd) be-
sagt: „Das ‚Nihil obstat‘ des Heiligen Stuhles ist die Erklärung, dass
nach der Konstitution und den besonderen Statuten der vorgeschlage-
nen Ernennung nichts im Wege steht.“ Um eine Verwechslung mit dem
Nihil obstat  des Diözesanbischofs zu vermeiden, hat sich mit dem
Akkommodationsdekret vom 1. Januar 1983 für das „Nihil obstat des
Heiligen Stuhles“ die Bezeichnung „Erklärung des Heiligen Stuhles“
eingebürgert. Die vorliegenden Normen folgen dieser Sprachregelung.

5 Im Sinne dieses Dekretes gehören hierzu auch die Pädagogischen
Hochschulen in Baden-Württemberg.

Verordnungen des Erzbischofs

Nr. 286

Errichtung der Römisch-katholischen Pfarrei
St. Ulrich und Achatius Rheinhausen

Nach Anhörung des Priesterrats errichte ich hiermit ge-
mäß can. 515 § 2 CIC unter Aufhebung der Pfarreien
St. Ulrich Rheinhausen-Oberhausen und St. Achatius
Rheinhausen-Niederhausen mit Wirkung vom heu-
tigen Tag die Römisch-katholische Pfarrei St. Ulrich
und Achatius Rheinhausen und teile sie dem Dekanat
Endingen-Waldkirch (Seelsorgeeinheit Rheinhausen) zu.

Am Status der Kirchen St. Ulrich Rheinhausen-Oberhausen
und St. Achatius Rheinhausen-Niederhausen ergeben sich
hierdurch keine Änderungen.

Freiburg im Breisgau, den 1. April 2010

Erzbischof

Nr. 287

Errichtung der Römisch-katholischen Kir-
chengemeinde St. Ulrich und Achatius
Rheinhausen

Nach Anhörung des Landkreises Emmendingen errichte
ich hiermit unter Aufhebung der Römisch-katholischen
Kirchengemeinden St. Ulrich Rheinhausen-Oberhausen
und St. Achatius Rheinhausen-Niederhausen für die Ka-
tholiken, die auf dem Gebiet dieser Kirchengemeinden
wohnen, mit Wirkung vom heutigen Tag die Römisch-
katholische Kirchengemeinde St. Ulrich und Achatius
Rheinhausen.

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg hat mit Entschließung vom 16. März 2010
Az: RA-7151.15/83/1 gemäß § 24 Absatz 1 Kirchensteu-
ergesetz die Kirchengemeinde St. Ulrich und Achatius
Rheinhausen als Körperschaft des öffentlichen Rechts
anerkannt.

Freiburg im Breisgau, den 1. April 2010

Erzbischof
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Nr. 288

Umbenennung einer Seelsorgeeinheit

Die bisherige Seelsorgeeinheit Konstanz Maria Hilf wird
mit sofortiger Wirkung in Konstanz St. Georg-Maria Hilf
umbenannt.

Nr. 289

Terminplanung der Bischöfe 2011

Im Blick auf die Terminplanungen der Bischöfe werden
Angaben über die im Jahr 2011 anstehenden Anlässe be-
nötigt, zu denen ein Bischofsbesuch gewünscht wird bzw.
erforderlich ist (z. B. Weihegottesdienste, Aussendungs-
und Beauftragungsfeiern, Altar- und Kirchweihen, beson-
dere Jubiläen von Pfarreien und kirchlichen Verbänden,
Wallfahrten, Dekanats- und Regionaltage u. a.).

Wir bitten alle betreffenden Pfarreien, Ausbildungsein-
richtungen, Verbände etc. um eine baldige Mitteilung der
Daten, spätestens bis 25. Juni 2010. Später eingehende
Anfragen können nur noch bedingt berücksichtigt werden.

Terminwünsche sind zu richten an:
Michael Maas, Erzbischöflicher Sekretär, Schoferstr. 2,
79098 Freiburg, michael.maas@ordinariat-freiburg.de.

Nr. 290

Tag des offenen Denkmals am 12. Septem-
ber 2010

„Kultur in Bewegung“ – so betitelt die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz den „Tag des offenen Denkmals“ am
12. September 2010. Dabei geht es um die Kombination
von Straße, Rast-Stationen, Denkmal und Landschaft.
Mit der Tradition des christlichen Pilgerwesens sind die
Kirchen in Deutschland hier in besonderem Maß ange-
sprochen. Die Kombination von Denkmal und Natur,
Pilgerstraße und Vegetation, Kloster und Garten, hat auf
Menschen schon immer eine unwiderstehliche Faszina-
tion ausgeübt. Die Kirchengemeinden und Klöster in un-
serer Erzdiözese sind deshalb an diesem Tag besonders
aufgerufen, ihre Wallfahrtsstätten, Wege und Traditionen
vorzustellen. Öffnen Sie an diesem Tag Kapellen, die
häufig geschlossen sind, oder weisen Sie auf Bildsäulen
oder Kreuzwege hin, die sich in der Landschaft befinden
und die aus dem Bewusstsein vieler verschwunden sind.

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz bietet
an, auf der Hompage www.dbk.de mitwirkende Kirchen-
gemeinden oder Ordensgemeinschaften aufzuführen. Die
Anmeldung hierfür sollte über das Erzbischöfliche Ordi-
nariat, Abt. VI, erfolgen. Gleichzeitig können diözesane
Teilnehmer sich auch bei der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz (www.tag-des-offenen-denkmals.de/mitmachen)
anmelden und über ihre geplante Aktivität berichten. Die
Anmeldefrist bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
endet am 31. Mai 2010.

Nr. 291

32. Einführungskurs für Kindergartenbeauf-
tragte

Die Nachfrage nach einem Einführungskurs für Kinder-
gartenbeauftragte aus den Kirchengemeinden ist weiterhin
vorhanden, so dass ein weiterer Kurs angeboten wird.

Termin: Freitag, 21. Januar 2011
(16:30 bis 19:30 Uhr, anschl. Abendessen)
Samstag, 22. Januar 2011
(9:00 bis 17:00 Uhr)

Ort: Stadthotel Freiburg (Kolping Hotels & Resorts)
Karlstr. 7, 79104 Freiburg

Themen: Ziele des katholischen Kindergartens, Rechts-
grundlagen eines katholischen Kindergartens,
Formen der Kinderbetreuung, Gewinnung und
Führung von Mitarbeiterinnen, Zusammenar-
beit mit den Eltern, Finanzen und Bausachen,
Zusammenarbeit mit dem Caritasverband.

Leitung: Weihbischof Dr. Bernd Uhl, Erzb. Ordinariat

Referenten/Referentinnen:
Erzb. Oberrechtsdirektorin Dr. Gertrud Rapp, Erzb. Rechts-
direktor Reinhard Wilde, Erzb. Oberfinanzrat Thomas
Maier, Barbara Remmlinger, Referentin für Elementar-
pädagogik, Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg, und
Susanne Hartmann, Referat Tageseinrichtungen für Kin-
der, Diözesan-Caritasverband Freiburg

Kosten: Übernachtung/Verpflegung 141,00 €
nur Verpflegung   72,00 €

Die Kosten sind von der entsendenden Kirchengemeinde
zu tragen.

Anmeldungen sind über das zuständige Pfarramt zu rich-
ten an Frau Metzger, Erzb. Ordinariat, Referat Caritas,
Postfach, 79095 Freiburg, Tel.: (07 61) 21 88 - 3 83,
Fax: (07 61) 21 88 - 5 99, caritas@ordinariat-freiburg.de.

Erlass des Ordinariates

Mitteilungen
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Es wird gebeten, bei der Anmeldung auch zu vermerken,
ob eine Übernachtungsmöglichkeit gewünscht wird. Die
Anmeldungen (max. 24 Teilnehmer/innen) werden in
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Nr. 292

Kurs Leiten – Planen – Arbeiten im Team

Der Kurs (November 2010 bis Januar 2012) vermittelt
Schlüsselqualifikationen für Leitungs- und Führungsauf-
gaben in der Kirche.

Kursinhalte: Pfarrei und Seelsorgeeinheit als lernende Or-
ganisation / Leiten und Führen in der Pastoral / Leitbildar-
beit und Pastorale Planung / Teamentwicklung und Team-
arbeit / Personalentwicklung und Mitarbeiterführung /
Umgang mit Konflikten.

Der Kurs umfasst einen Einführungstag und 20 Seminar-
tage verteilt auf vier Kurseinheiten, ein Praxisfeld und
10 Gruppensupervisionen (je drei Zeitstunden).

Der Kurs findet in Freiburg statt. Weitere Informationen:
www.ipb-freiburg.de/index.php?id=49

Termine: 11. November 2010 / 24. bis 28. Januar 2011 /
4. bis 8. April 2011 / 17. bis 21. Oktober 2011 /
23. bis 27. Januar 2012

Voraussetzung:
Mindestens fünf Jahre pastorale Tätigkeit, Teilnahme an
allen Kurseinheiten und Supervisionen.

Teilnehmerkreis:
Priester, Diakone, Pastoralreferenten/innen, Gemeinde-
referenten/innen, Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, die
Leitungsverantwortung tragen.

Kursleitung:

Wolfgang Oswald, Referatsleiter, Supervisor (DGSv),
Organisationsberater
Christel Rosenberger-Balz, Diplom-Volkswirtin, Zusatz-
ausbildung zur systemischen Organisationsberaterin (IFS,
Heidelberg), Lehrbeauftragte der Universität Freiburg
Jürgen Sehrig, Dipl.-Sozialarbeiter (FH), Supervisor
(DGSv), Gesprächstherapeut/Lehrsupervisor (GwG),
Organisationsentwickler und Mediator u. a.

Verbindliche Anmeldung bis zum 31. Mai 2010 per
E-Mail, Fax oder schriftlich an das Institut für Pastorale
Bildung, Karl Rahner Haus, Referat Leiten – Planen –
Entwickeln, Habsburgerstr. 107, 79104 Freiburg, Tel.:
(07 61) 1 20 40 - 2 40 / - 2 41, Fax: 0761/1 20 40 - 52 40,
organisationsberatung@ipb-freiburg.de.
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Einführungsschulung Zielvereinbarungsge-
spräche

Teilnehmerkreis: Kindergartengeschäftsführer/innen und
Dienstvorgesetzte aus Verrechnungsstellen, die sich auf
jetzt bevorstehende Gespräche vorbereiten wollen und bis-
her noch keine Einführungsschulung besuchen konnten.

Termin: 15. Juni 2010, 12:00 Uhr, bis
16. Juni 2010, 16:30 Uhr

Ort: St. Bernhard Wohnen & Tagen,
An der Ludwigsfeste 50, 76437 Rastatt

Veranstalter: Erzb. Ordinariat, Abt. II Seelsorgepersonal
und Bildung, Referat Personalentwicklung,
und Institut für Pastorale Bildung, Referat
Leiten – Planen – Entwickeln

Leitung: Dorothea Mangold, Dipl.-Päd., Internats-
leiterin / Monika Rohfleisch, Dipl.-Theol.,
Dekanatsreferentin / Ulrich Schabel, Dipl.-
Päd., Personalentwickler, Erzb. Ordinariat,
Abt. II

Anmeldungen bis 21. Mai 2010 an das Institut für Pas-
torale Bildung, Karl Rahner Haus, Referat Leiten – Planen –
Entwickeln, Habsburgerstr. 107, 79104 Freiburg, Tel.:
(07 61) 1 20 40 - 2 10, Fax: (07 61) 1 20 40 - 52 10,
leiten-planen-entwickeln@ipb-freiburg.de.

Nr. 294

Ernennungen

Der Herr Erzbischof hat mit Urkunde vom 19. März 2010
Herrn Pfarrer Franz Lang zum stellvertretenden Dekan
des Dekanates Mosbach-Buchen ernannt.

Der Herr Erzbischof hat mit Urkunde vom 6. April 2010
Herrn Pfarrer Lukas Glocker und Herrn Pfarrer Martin
Wetzel zu stellvertretenden Dekane des Dekanates Mann-
heim ernannt.

Der Herr Erzbischof hat mit Urkunde vom 28. April 2010
Herrn Pfarrer Geistl. Rat Martin Schlick, Sinzheim, er-
neut zum Dekan des Dekanates Baden-Baden ernannt.

Der Herr Erzbischof hat Herrn Nikolaus Wisser, Bühl, für
eine weitere Amtszeit zum Schuldekan für das Dekanat
Baden-Baden wieder ernannt. Diese Ernennung gilt bis
zum Ende des Schuljahres 2015/2016.

Personalmeldungen
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Anweisung/Versetzung

1. April: P. Saji George MCBS als Vikar in die Seelsorge-
einheit Mannheim Südwest, Dekanat Mannheim

Entpflichtungen/Zurruhesetzungen

Diakon Heinz Willi Salmann wurde mit Ablauf des
31. März 2010 von seinen Aufgaben als Diakon mit Zi-
vilberuf in der Seelsorgeeinheit Höpfingen entpflichtet.

Der Herr Erzbischof hat den Verzicht von Pfarrer Alfred
Haas auf die Pfarreien Maria Königin der Engel Muggen-
sturm und St. Johannes Gaggenau-Oberweier, Dekanat
Rastatt, zum 31. August 2010 angenommen und seiner
Bitte um Zurruhesetzung zum gleichen Datum entsprochen.

Der Herr Erzbischof hat den Verzicht von Pfarrer Fabian
M. Schneider auf die Pfarreien St. Michael Efringen-
Kirchen (Istein) und St. Franz von Sales Kandern, De-
kanat Wiesental, zum 31. August 2010 angenommen.

Der Herr Erzbischof hat den Verzicht von Pfarrer Geistl.
Rat Wolfgang Andres auf die Pfarrei St. Laurentius
Hügelsheim, Dekanat Baden-Baden, zum 15. September
2010 angenommen und seiner Bitte um Zurruhesetzung
zum gleichen Datum entsprochen.

Der Herr Erzbischof hat der Bitte um Zurruhesetzung von
Kooperator Werner Pohl, Gengenbach, zum 30. Septem-
ber 2010 entsprochen.

Ausschreibung von Pfarreien
(siehe Amtsblatt 1975, Nr. 134)

Seelsorgeeinheit Kandern-Istein, bestehend aus den Pfar-
reien St. Michael Efringen-Kirchen (Istein) und St. Franz
von Sales Kandern, Dekanat Wiesental, zum 1. Septem-
ber 2010

Pfarreien St. Aquilinus Boxberg, St. Josef Boxberg-
Angeltürn, Allerheiligen Boxberg-Kupprichhausen,
St. Kilian Boxberg-Unterschüpf und St. Elisabeth Box-
berg-Windischbuch in der Seelsorgeeinheit Boxberg-
Ahorn, Dekanat Tauberbischofsheim, zum 13. Septem-
ber 2010

Pfarreien St. Nikolaus Geisingen und St. Konrad Geisingen-
Gutmadingen in der Seelsorgeeinheit Geisingen, mit spä-
terer Pastoration der Pfarreien St. Nikolaus Geisingen-
Aulfingen, St. Marien Geisingen-Kirchen-Hausen und
St. Michael Geisingen-Leipferdingen, Dekanat Schwarz-
wald-Baar, zum 13. September 2010

Bewerbungsfrist: 26. Mai 2010

Im Herrn sind verschieden

15. April: Pfarrer i. R. Bernhard Siegel, Lauf,
† in Offenburg

17. April: Pfarrer i. R. Walter Mackert, Brigachtal,
† in VS-Schwenningen


